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 Frankfurt, 03.03.2020 
 
 
Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Geset-
zes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
 
Sehr geehrter Herr Promny,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum o.g. Gesetz einbringen zu kön-

nen. Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen begrüßt ausdrücklich die Ergänzung einer 

weiteren Nummer im § 16 Abs. 1 Satz 2 HGöGD, der die Übernahme von Schulgebühren 

regelt und somit die Ermächtigungsgrundlage für eine entsprechende Rechtsverordnung ge-

schaffen wird. 

 

Allerdings werden wesentliche Punkte nicht im Gesetz, sondern in der Rechtsverordnung ge-

regelt. Wir regen an, dass die betroffenen Gesundheitsfachberufe im Gesetz und nicht erst in 

der Rechtsverordnung aufgelistet werden.  

 

Der Erlass der Rechtsverordnung muss zügig erfolgen und sollte sich auf alle aktuell beste-

henden Ausbildungsjahrgänge beziehen, mindestens jedoch auf das Ausbildungsjahr 

2019/2020. Entsprechende Mittel sind bereitzustellen. Auf eine zeitliche Befristung der Ver-

ordnung sollte verzichtet werden. Diese könnte junge Menschen davon abhalten, eine Ausbil-

dung zu beginnen.  

 

 
Hessischer Landtag 
 
Per E-Mail: h.dransmann@ltg.hessen.de und 
m.mueller@ltg.hessen.de  
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Die Schulgeldfreiheit ist allerdings nur ein erster Schritt. Gesundheitsberufe müssen dringend 

wieder attraktiv für junge Leute gemacht werden. Denn sie leisten einen wichtigen Beitrag zur 

medizinischen Versorgung, vor allem auch in der gesundheitlichen Prävention. Die Bunde-

sagentur für Arbeit hat 2018 beispielsweise die Physio- und Sprachtherapie zu Mangelberufen 

erklärt. Vor allem in ländlichen Regionen ist die Versorgung stark gefährdet. Nach der Ausbil-

dung prägen ein geringes Einkommen, Termindruck und Frustration, weil für die Patienten zu 

wenig Zeit bleibt, den Arbeitsalltag vieler Therapeuten. Auch die hohen Kosten für die vielen 

vorgeschriebenen Fortbildungen sind für viele junge Menschen eine Abschreckung den Beruf 

überhaupt zu wählen. Daher fordert der Sozialverband VdK Zuschüsse für die Fort- und Wei-

terbildung in den Gesundheitsfachberufen. Der Sozialverband VdK kritisiert zudem die Budge-

tierung bei der Verordnung von therapeutischen Behandlungen. 

 

Des Weiteren würden wir es begrüßen, wenn weitere Gesundheitsfachberufe in den Katalog 

des Hessischen Pflegemonitors aufgenommen werden, um den künftigen Bedarf an Fachkräf-

ten verlässlich ermitteln zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Paul Weimann  
Landesvorsitzender 
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Wiesbaden, 04. März 2020 

 

Stellungnahme des VDP zum Gesetzentwurf zur Änderung                 
§ 16 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (Aktenzeichen: I A 2.5 – Drucksache 20/2082) 
 
 
Sehr geehrter Herr Promny, sehr geehrte Damen und Herren,   

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 18.02.2020 und die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf der 

Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Zweites Gesetz zur 

Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) Stellung zu 

nehmen. 

In der Begründung des Gesetzentwurfes wird ein zunehmender Fachkräftemangel aller 

Bereiche der Gesundheitsfachberufe festgestellt und dies trotz des Bedeutungsgewinns der 

Berufsfelder für die hessische Gesundheitsversorgung. Ein Baustein zur Verbesserung der 

Situation wird darin gesehen, das Schulgeld für die Auszubildenden zu übernehmen, die ihre 

Ausbildung an Schulen in freier Trägerschaft absolvieren. Die genannten Schulen finanzieren 

sich bislang über eben diese Schulgelder. Der VDP Verband Deutscher Privatschulen Hessen 

e.V. begrüßt ausdrücklich die Zielsetzung des Gesetzes und die avisierte Schulgeldfreiheit und 

bittet die folgenden Anmerkungen vor dem Hintergrund der Zielsetzung zu berücksichtigen. 

§ 16 Abs. 1 Satz 2 (HGöGD) soll laut Gesetzentwurf insofern geändert werden, dass das 

zuständige Ministerium bzw. der Minister „die Übernahme von Schulgebühren“ durch 

VDP Hessen e.V. ● Dambachtal 37 ● 65193  Wiesbaden  
 

 
HESSISCHER LANDTAG 
z. Hd. Moritz Promny, Vorsitzender des 
Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses 
POSTFACH 3240  
65022 WIESBADEN 
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Rechtsverordnung regeln kann. Dadurch soll die notwendige Ermächtigungsgrundlage zur 

Auszahlung der Gelder geschaffen werden. Schulgebühren decken aktuell jedoch nur einen Teil 

der Schülerkosten und sind ihrer Höhe nach für den Betrieb einer Schule nicht auskömmlich. In 

den Schulgebühren nicht enthalten sind z.B. sogenannte Trägerbeiträge und nicht getätigte, 

aber notwendige Investitionen für die immer komplexer und spezialisierter werdende 

Ausbildung. Ferner wurden die Schulgebühren durch jahrelange Lohnzurückhaltung der 

Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals künstlich niedriggehalten. Trotz der massiven 

Anstrengungen der Träger und der Belegschaft und trotz der Belastung der Auszubildenden 

durch das Schulgeld mussten in den vergangenen Jahren zahlreiche Schulen den Betrieb 

einstellen. Eine Übernahme des Schulgeldes ersetzt die Beiträger der Auszubildenden, führt 

dabei jedoch keinesfalls zu einer Änderung der strukturellen Unterfinanzierung des Bereiches. 

Um das Schulsterben zu bremsen oder sogar zum Aufbau neuer Schulplätze zu gelangen, 

bedarf es dringend der Einbeziehung der realen Schülerkosten. Der VDP Verband Deutscher 

Privatschulen Hessen e.V. schlägt daher vor, § 16 Abs. 1 Satz 2 so zu ergänzen, dass „die 
Übernahme von Schulgebühren und Beiträge zum Schulbetrieb“ ermöglicht werden. Die 

Übernahme von Schulgebühren und die Beiträge zum Schulbetrieb müssen die Schülerkosten, 

d.h. die Kosten des Betriebs der Schulen, annähernd decken, um nicht dauerhafte defizitär zu 

sein und so zur Aufgabe weiterer Schulen gezwungen zu werden.  

Der sich aus der „Übernahme von Schulgebühren“ ergebene finanzielle Mehraufwand für das 

Land Hessen wird für das Jahr 2020 auf ca. 1,5 Mio. EUR veranschlagt und soll bis 2024 auf 

jährlich bis zu 5 Mio. EUR steigen. Die Steigerungsrate erscheint nicht allein durch eine erhoffte 

Schaffung von Schulplätzen möglich, sondern könnte ggf. durch Exklusion bestehender 

Auszubildender erklärt werden. Laut Drucksache 20/1454 sollte aus Sicht der Landesregierung 

die Umsetzung der Schulgeldfreiheit mit einer Stichtagsregelung umgesetzt werden. Die 

bereits begonnenen Ausbildungen würden in diesem Falle entsprechend zum Stichtag für die 

Zukunft berücksichtigt. Der VDP Verband Deutscher Privatschulen Hessen e.V. fordert 

dementsprechend diejenigen, die bereits eine Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen 

aufgenommen haben, bei der „Übernahme von Schulgebühren“ zu berücksichtigen.  

22



Seite 3 von 3 
  

 
   

VDP // Verband Deutscher Privatschulen Hessen e.V. 
Dambachtal 37 
65193 Wiesbaden 
 

raschke@privatschulen-hessen.de 
www.privatschulen-hessen.de 
 
Telefon 0611 45 04 25 82  
 

Vorsitzender: Dr. Christian Engel; 
stv. Vorsitzender: Marco Steinführer 
 
Geschäftsführung: Dr. Falk Raschke  
 
 
 

Sitz: Wiesbaden 
 

Vereinsregister des Amtsgerichts 
Wiesbaden VR 4233 
 
Bankverbindung: 
Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE84 1203 0000 1008 3905 42  
SWIFT BIC: BYLADEM1001 

 

Auch der geschätzte Mehraufwand von jährliche ca. 5 Mio. EUR erscheint der Höhe nach 

insgesamt zu gering bemessen zu sein. Mögliche Ursache könnte die Nutzung einer 

unvollständigen Datengrundlagen sein, da aktuell keine gesetzliche Pflicht zur Meldung der 

Ausbildungsplätze durch die Schulen besteht. Die Verknüpfung der Finanzhilfe für die 

Ausbildungsschulen mit einer Rechtsgrundlage zur Erhebung valider Daten scheint geboten, 

u.a. um den gewünschten Effekt beim Aufbau der Ausbildungsplätze evaluieren zu können. 

Sollte der zu gering bemessene Mehraufwand jedoch auf einer möglicherweise geplanten 

Deckelung der Ausbildungsplätze beruhen, so wäre dies angesichts des festgestellten 

Fachkräftemangels abzulehnen. Der VDP Verband Deutscher Privatschulen Hessen e.V. 

fordert das Budget bedarfsgerecht zu bemessen und keinesfalls zu deckeln.   

Der Erfolg der Gesetzesänderung von § 16 Abs. 1 Satz 2 (HGöGD) ist maßgeblich davon 

abhängig, wie die daraufhin getroffenen Regelungen ausgestaltet werden. Dem VDP Verband 

Deutscher Privatschulen Hessen e.V. sind gute, aber auch wenig erfolgreiche Verfahren zur 

Umsetzung der Schulgeldfreiheit anderer Bundesländer bekannt. Gerne sind wir bereit, z.B. bei 

der Erstellung einer Umsetzungsrichtlinien in einem Arbeitskreis beratend mitzuwirken. Sollte 

eine Steigerung der Ausbildungsplätze gewünscht sein, stehen die Schulträger des VDP bereit, 

mit dem Land Hessen einen entsprechenden Ausbildungspakt zu schließen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Falk Raschke 
Geschäftssführer  

 

 

 
Der Verband Deutscher Privatschulen (VDP) vertritt bundesweit über 2.000 Schulträger mit etwa 300.000 
SchülerInnen, darunter ca. 160 Berufsfachschulen in der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie sowie 
für medizinisch-technischen Berufe. Der VDP ist damit der mitgliederstärkste Verband, der freie Träger der 
Gesundheitsfachberufe gegenüber Politik und Verwaltung unterstützt.   
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Öffentliche Mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses 
des Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
 
Donnerstag, 12.März 2020, 14:00 Uhr 
 
SCHRIFTLICHE STELLUNGNAHME 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich, Constanze Schulz, Geschäftsführerin der Hippokratesschule, bedanke mich für die 
Einladung zur heutigen öffentlichen mündlichen Anhörung. 
Die Hippokratesschule, mit Sitz in Kassel, wurde 1994 als privates Ausbildungsinstitut 
gegründet – die staatliche Anerkennung als Podologieschule erhielten wir 2002. 
 
Wir begrüßen die Änderung des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst aus folgenden Gesichtspunkten: 
 
1. Der Nachwuchsmangel in der Podologie ist signifikant und die Rekrutierungsprobleme bei 
der Gewinnung von qualifizierten Fachleuten werden unter anderem auf das erhobene 
Schulgeld zurück geführt.  
 
2. Aktuelle Zahlen der Podologen in Deutschland: 
- ca. 16.000 Podologen in Teilzeit und Vollzeit sind in Deutschland tätig. 
 
Aktuelle Zahlen der diagnostizierten und nicht – diagnostizierten Diabetiker in 
Deutschland: 
- Seit 2017 etwa 10 Millionen 
Damit befindet sich Deutschland europaweit auf Platz 2, weltweit auf Platz 9. 
 
3. Ca 14 % aller Diabetiker sind jährlich auf Grund von Fußkomplikationen in ärztlicher 
Behandlung 
Das diabetisch Fußsyndrom ist die häufigste Ursache für nicht-traumatische Amputationen 

In Zahlen: 
Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland derzeit 250.000 Diabetiker eine Wunde 
am Fuß haben 
Podologen leisten als Heilmittelerbringer sowohl in der Prävention und der Behandlung der 
Patienten einen erheblichen Versorgungsbeitrag.    

27

mailto:info@hippokratesschule.de


 
 
 

privates Ausbildungsinstitut für Naturheilverfahren und Psychotherapie       
staatlich anerkannte private Berufsfachschule für Kosmetik 

 staatlich anerkannte Schule für Podologie 
          

 34119 Kassel 
 Uhlandstr. 1 
 Tel.: 0561 - 709540 
 Fax: 0561 - 7095444 
 Internet: www.hippokratesschule.de 

           eMail: info@hippokratesschule.de   

Hippokratesschule  GmbH   Geschäftsführung:    Bankverbindung: 
Steuernummer: 025 235 65083  Constanze Schulz    Kasseler Sparkasse 
HRB:5995         IBAN: DE92 5205 0353 0001 0514 14 
          SWIFT-BIC HELADEF1KAS 

 

4. Bedarf an Podologen 
 
10 Mio. Patienten ./. 16.000 Podologen – ca. 1000 Podologen pro Bundesland 
 
= 625 Patienten pro Podologe 
= ca. 31 Patienten/ Arbeitstag in 8h für einen Podologen in Vollzeit 
 
IST – ZUSTAND 
bei einer vorgeschriebenen Behandlungszeit von 45min pro Patient können  
= max. 8-10 Patienten/ Arbeitstag in 8h für einen Podologen in Vollzeit  
behandelt  werden 
 
Daraus folgt: 
Ein Podologe kann etwa 200 – 250 Patienten in einem Rhythmus von 4-6 Wochen 
behandeln 
 
Es fehlen aktuell 25.000 bis 30.000 Podologen in Deutschland, um dem Bedarf an 
Behandlungen gerecht zu werden. 
Etwa 1500 bis 2000 in Hessen 
 
5. Anmeldungen für die  Podologieausbildung der Hippokratesschule pro Jahr 
 

Jahr VOR der Schulgeldbefreiung in den 
Bundesländern NRW, Bayern, Niedersachsen 

2014 53 

2015 30 

2016 20 

2017 23 

Jahr NACH der Schulgeldbefreiung in den 
Bundesländern NRW, Bayern, Niedersachsen 

2018 13 

2019 8 

2020 
Stand 
01.03.2020 
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6. Viele Podologen gehen in den Ruhestand und finden keine Nachfolger 
Nach Inkrafttreten des Podologengesetzes hatten Fußpfleger 2003 die Möglichkeit, eine 
Ergänzungsprüfung abzulegen. 
Diese Fachkräfte sind heute bereits im Ruhestand und möchten ihre Praxis an potentielle 
Nachfolger abgeben – für viele bleibt allerdings nur die Schließung der Praxis. 
Folge - die Patienten können nicht weiter versorgt werden  

7. Was würde sich durch die Schulgeldbefreiung in Hessen ändern? 

Seit Bekanntwerden der geplanten Schulgeldbefreiung zum Ausbildungsjahr 2020/2021 
haben sich innerhalb von 4 Wochen 23 Interessenten vormerken lassen, die die 
Ausbildung absolvieren möchten.  

Der Grund dafür, dass diese Interessenten die Ausbildung bisher nicht angetreten haben, ist 
ausschließlich auf das bisher erhobene Schulgeld erklärt worden. 

Wir sind institutionell, personell, und fachlich in der Lage, auf hohem Niveau auszubilden und 
sehen somit eine realistische Möglichkeit, dem Fachkräftemangel im Land Hessen entgegen 
zu wirken.  
Wir erfüllen die Voraussetzungen, jährlich bis zu 50 Auszubildenden die Möglichkeit zu 
geben, eine Ausbildung zum/zur Podologen/in anzutreten. 
 
Wir, die Hippokratesschule, sehen der Verabschiedung eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst positiv entgegen. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Gesundheitszentrum Marburg 09.03.2020 
 
 
 
Öffentliche Mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses 
des Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst – Drucks. 20/2082 – 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
Mein Name ist Uwe Happel von Beruf Physiotherapeut und seit 1985 selbständig und 
im 62 Lebensjahr. Mein Unternehmen gehört zu den größten Einrichtungen in Hessen 
und größter Arbeitgeber im Landkreis Marburg/ Biedenkopf mit über 90 sozial 
versicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. 
 
 
 
Die aktuelle Situation ist seit Jahren die Gleiche, es werden zu wenig 
Physiotherapeuten ausgebildet! 
 
 
 
In Marburg gibt es zwei Schulen, die Ludwig Fresenius Schulen (privater 
Bildungsanbieter) und die Rudolph Klapp Schule am Klinikum Marburg. Hier werden 
insgesamt ca. 35 Therapeuten pro Jahr examiniert und an den Arbeitsmarkt 
übergeben. Davon bleiben aber keine 20 % in Marburg, sondern wandern wieder in 
Ihre Heimat zurück, verstreut auf ganz Deutschland!!  
 
 
 
Die Zahlen der examinierten Therapeuten von diesen Schulen, die dem regionalen 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, nimmt von Jahr zu Jahr ab. Da viele Schüler 
wieder aussteigen aus der Ausbildung oder kurz nach Abschluss Ihrer Ausbildung  
einen Quereinstieg in Medizinstudium oder andere Berufe nutzen, welche deutlich 
bessere Verdienstmöglichkeiten und Perspektiven bieten. 
 
 
 
Im Landkreis Marburg / Biedenkopf gibt es insgesamt 126 selbständige Praxen, in 
Marburg alleine 35 Praxen. Der Bedarf der großen Kliniken und stationären 
Einrichtungen in unserem Landkreis kommt noch dazu.  
 
 
 
Der Bedarf an gerade frisch examinierten Therapeuten in unseren Praxen ist enorm. 
Die Wartezeiten vom ausgestellten Rezept für Physiotherapie beim Arzt bis zum 
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Behandlungsbeginn in einer Praxis liegt nach einer Umfrage unter den Kollegen im 
Durchschnitt  bei 4 Wochen!!   
 
 
 
Mein Unternehmen sucht seit Monaten qualifiziertes Personal. Wir haben jetzt bereits 
Anzeigen im Nachbarbundesland Thüringen aber auch bundesweite Anzeigen 
geschaltet und suchen mind. 10 Physiotherapeuten in Teilzeit- oder 
Vollbeschäftigung. 
 
 
 
Wir können die medizinisch notwendigen Nachfragen der Patienten nur über 
Mehrbelastung unserer jetzigen Mitarbeiter abdecken. Hausbesuche können wir 
bereits seit längerer Zeit gar nicht mehr bedienen, da die Belastungskapazität der 
Mitarbeiter weit überschritten ist. 
 
 
 
Der Krankenstand der Mitarbeiter nimmt von Jahr zu Jahr zu. Und junge talentierte 
Therapeuten verlassen zunehmend diesen wunderschönen Beruf. Gründe dafür sind 
Überlastung, Burn-out und Perspektivlosigkeit! 
 
 
 
Der volkswirtschaftliche Schaden, insbesondere für den Mittelstand, ist enorm! 
Werden doch Arbeitnehmer arbeitsunfähig geschrieben, bis die Beschwerden am 
Bewegungsapparat behoben sind, eine Domäne unseres Berufes und eine Schande 
für unser eingebildetes  „modernes Deutschland“! 
 
 
 
Sollte die Landesregierung oder die Bundesregierung planen, die Ausbildung 
ausschließlich über Krankenhausfinanzierungsgesetze abzubilden und damit nur 
noch in Akutkliniken auszubilden, hätte dies massive Konsequenzen für die 
ambulante Versorgung.  
 
Es würde den bestehenden eklatanten Fachkräftemangel für alle Praxen und 
Therapiezentren erheblich verschärfen. 
 
 
 
Wir decken in diesem Bereich ca. 80% der therapeutischen Versorgung ab und 
wären damit sowohl von der Ausbildung als auch vom therapeutischen Nachwuchs 
abgeschnitten. Die bestehenden Schulen in privater Trägerschaft abzuschaffen, 
wäre ein fataler Fehler, ein politischer Taschentrick, um sich der Verantwortung zu 
entziehen und würde das bestehende Problem verschärfen, nicht lösen. 
 
 
 
Es muss daher parallel zur Krankenkassenfinanzierung der Ausbildung eine 
umfassende Finanzierung der Ausbildung aus der öffentlichen Hand geben.  
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Es werden Banken gerettet, aber es sollen keine wenigen Millionen im 
Landeshaushalt vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die älter werdende 
Bevölkerung medizinisch anständig versorgt wird?  
 
 
 
Ich appelliere an den Verstand der Politiker und stehe gerne als renommierter 
erfahrener Unternehmer und Physiotherapeut zu weiteren Gesprächen zur 
Verfügung.  Leider ist es mir nicht möglich an dem genannten Termin 12.3.2020 
persönliche vor Ort zu sein. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Uwe Happel  
CEO  
 
 
 
Gesundheitszentrum Marburg 
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Hessischer Städtetag * Frankfurter Straße 2 * 65189 Wiesbaden 
 
An den Vorsitzenden des 
Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss 
Hessischer Landtag 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 

 
 
Per E-Mail an: h.dransmann@ltg.hessen.de 
 
 
 
 
Öffentliche Mündliche Anhörung des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen 
Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Zweites 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst – Drs. 20/2082 – 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dransmann, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 18. Februar 2020 

und danken für die Möglichkeit der Stellungnahme zum 

Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 

über den öffentlichen Gesundheitsdienst. 

 

Die Umfrage unter unseren Mitgliedern hat ergeben, dass wir 

mit dem Gesetzesentwurf einverstanden sind. Die vorgeschla-

gene Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für die Schul-

geldbefreiung mittels einer entsprechenden Rechtsverordnung 

kann bei Übernahme der Kosten durch den Bund oder das 

Land Hessen einen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der 

Ausbildung in den genannten Tätigkeitsbereichen leisten. Vor 

dem Hintergrund der Zuspitzung der Unterversorgung mit 

Ihre Nachricht vom: 
18.02.2020 
 
Ihr Zeichen: 
I A 2.5 
 
Unser Zeichen: 
500.1 Wk/Zi 
 
Durchwahl: 
0611/1702-21 
 
E-Mail: 
wokittel@hess-staedtetag.de 
 
Datum: 
09.03.2020 
 
Stellungnahme-Nr.: 
022-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verband der kreisfreien und  
kreisangehörigen Städte im 
Lande Hessen 
 
Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/1702-0 
Telefax: 0611/1702-17 
 
posteingang@hess-staedtetag.de 
www.hess-staedtetag.de 
 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
BIC: NASSDE55 
IBAN: DE79 5105 0015 0100 0727 77 
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qualifiziertem Fachpersonal stellt die geplante Schulgeldbefreiung einen Baustein zur 

dauerhaften Sicherstellung der flächendeckenden medizinischen Versorgung der hessischen 

Bevölkerung im ganzen Landesgebiet dar. Deshalb sehen wir es für richtig an, dass die 

Schulgeldbefreiung als Sache des Landes aufgefasst wird und die geschätzten finanziellen 

Mehraufwendungen entweder auf der Grundlage einer gemeinsamen Bund-Länder-Lösung 

oder aber aus dem Landeshaushalt zu bestreiten sind. Wir betonen schon jetzt, dass eine 

Grundlage für eine Kostenbeteiligung der Kommunen nicht gegeben ist. 

 

Da wir mit dem Gesetzesentwurf einverstanden sind, sehen wir von einer Teilnahme an der 

öffentlichen mündlichen Anhörung ab. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 
 
Jürgen Dieter 
GF Direktor 
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 09.03.2020 
 
 
Schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen mündlichen Anhörung des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen Landtags  
 
Deutscher Verband für Physiotherapie, LV Hessen e.V. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
wir begrüßen den Gesetzentwurf zur Einführung der Schulgeldfreiheit der 
Gesundheitsfachberufe in Hessen sehr! Dieser Schritt ist mehr als überfällig gewesen. 
Wenn jetzt nicht reagiert wird, dann wird sich die Lage in den kommenden 5 bis 10 
Jahren weiter verschärfen.  
 
Insbesondere die Physiotherapie ist vom Fachkräftemangel betroffen. Zuerst einige 
Fakten und Zahlen: 
 
-          Laut Bericht  der Bundesagentur für Arbeit ist die Vakanzzeit im 2. Halbjahr um 
weitere 22 (!) Tage (im Vergleich zum Vorjahresraum) gestiegen. 
 
-          Offene Stellen in der Physiotherapie sind im Durchschnitt 189 Tage Vakant 
(Vorjahreszeitraum 167 Tage) und bleiben 52,5% (vorjahreszeitraum) länger als im 
bundesweiten Durchschnitt unbesetzt 
 
o   Quelle : Halbjahresbericht Dezember 2019 Bundesagentur für Arbeit 
 
-          Laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit Stand Februar 2020, gibt es in 
Hessen 81 Arbeitslosen Physiotherapeuten und 335 gemeldeten Stellen. 
 
o   Hinweis: viele Physiotherapiepraxen melden ihre offene Stellen nicht mehr (aus 
Hoffnungslosigkeit) 
 
-          Die Verweildauer von junge Physiotherapeuten im Beruf, beträgt 
durchschnittlich 5 Jahre 
 
o   Quelle: Hammer, S (2018), „Ich bin dann mal weg...“ - Gründe für den Ausstieg 
aus den Therapieberufen, Vortrag am 8.6.2018 an der Universität Lübeck, 
http://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/wp-content/uploads/Vortrag-HVG-
Tagung-2018-Hammer-Ich-bin-dann-mal-weg.pdf (Zugriff 29.08.2018)…. 
 
 
 
Was bedeutet dies für die Versorgung von Patienten? 
 
Bei einer Befragung von Patienten und Physiotherapiepraxen aus dem Jahr 2018 zum 
Thema Wartezeiten zeigte sich, dass Patienten mittlerweile durchschnittlich 2 bis 6 
Wochen auf einen Behandlungstermin warten, vor allem im ländlichen Bereich mit 
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kleinen Praxen.  Patienten die einen Hausbesuch brauchen, müssen oft noch 
deutlich länger warten. (Quelle: Wartezeit zu handeln, Umfrage Deutscher Verband 
für Physiotherapie) 
 
 
 
Was sind die Gründe für Fachkräftemangel? 
 
-          Schulgeld für die Ausbildung im Bereich Physiotherapie (Schulgeldgebühren 
zwischen 250 und 400 Euro pro Monat) 
 
-          Der Verdienst nach Ende der Ausbildung: Das Gehalt eines angestellten 
Physiotherapeuten liegt noch immer deutlich unter dem durchschnittlichen 
Einkommen, trotz hoher Ausbildungskosten, anspruchs- und verantwortungsvoller 
Tätigkeit. 
 
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit) 
 
-          Die Rahmenbedingungen der physiotherapeutische Arbeit sind u.a. stark 
geprägt von bürokratischen Aufwand und Zeitdruck. 
 
-          Die Ausbildungsgesetze sind veraltet (letzte Überarbeitung in 1996) und 
bereiten nicht mehr auf die aktuellen beruflichen/fachlichen Anforderungen vor. 
 
-          Das momentane relativ hohe Durchschnittsalter (Schätzung) führt dazu, dass in 
5 bis 10 Jahren viele Physiotherapeuten in Rente gehen werden. Dies wird die 
Situation des Fachkräftemangels noch verschärfen. 
 
 
 
Deswegen ist Schulgeldfreiheit einer von mehreren wichtigen Schritten, dem 
Fachkräftemangel entgegen zu wirken!!   
 
o   Wir fordern, dass alle Schüler die jetzt in der Ausbildung sind, von der 
Schulgeldfreiheit profitieren werden. Ab dem ersten Stichtag! 
 
o   Für eine gute physiotherapeutische Versorgung, braucht es gut ausgebildete 
Physiotherapeuten. Das bedeutet auch, dass die Schulen mit ausreichend 
Ressourcen ausgestattet, werden, so dass sie personell und qua Ausstattung diese 
Qualität auch gewährleisten können. Das heißt, dass für die kommenden Jahre 
ausreichend Gelder im Haushalt vorgesehen werden müssen, damit auch die 
steigenden Zahlen von Auszubildenden berücksichtigt werden. Ein Rechenbeispiel 
mit Zahlen aus Baden-Württemberg zeigt, dass die momentan im Haushalt 
berücksichtigten Gelder nicht mal für die momentanen Schulen der Physiotherapie 
reichen würden.  
 
o   Des Weiteren liegen momentan keine valide Zahlen, über die Größenordnung der 
momentanen Auszubildendenzahl im Bereich Physiotherapie vor.  
 
Wir fordern einen Gesundheitsfachberufe-Monitor, wie bei der Pflege.  
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Um die Situation der Pflege möglichst detailliert zu beschreiben, veröffentlicht das 
Hessische Ministerium für Soziales und Integration seit 2006 regelmäßig den 
Hessischen Pflegemonitor. So stehen allen Ausbildungs- und Arbeitsmarktpartnern, 
wie auch den Hessischen Gebietskörperschaften kontinuierlich aktuelle Daten über 
die regionalen Pflegearbeitsmärkte in Hessen zur Verfügung. Ziel ist es, alle 
Verantwortliche auf einer zuverlässigen Datenbasis über den Beschäftigtenstand, 
den Pflegearbeitsmarkt und künftige Entwicklungen zu informieren. So ermöglicht der 
Pflegemonitor eine Prognose des Pflegekräftepotentials. Dies brauchen wir auch für 
die Gesundheitsfachberufe! 
 
 
 
Deswegen müssen noch weitere Schritte folgen!!  
 
 
 
Physio-Deutschland begrüßt, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gesamtkonzept 
Gesundheitsfachberufe“ in dem bekannt gewordenen Eckpunktepapier die 
Herausforderungen in der Zukunft des Gesundheitswesens bestätigt. Die 
Arbeitsgruppe leitet unserer Sicht nach daraus noch nicht die erforderlichen 
nächsten Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Patientenversorgung in 
Deutschland ab. 
 
Zunehmende Herausforderungen können für eine zukunftsfähige Versorgung der 
Patientinnen und Patienten nur bedeuten, dass ein verantwortungsbewusstes 
Gesundheitssystem auch den Ausbildungsgrad der Berufsgruppen anpasst. Eine 
"Teilakademisierung", also die gesetzliche Festschreibung des Nebeneinanders von 
hochschulischen und berufsfachschulischen Abschlüssen in der Ergotherapie und der 
Physiotherapie, spaltet ganze Berufsgruppen und ist aus unserer Sicht mittelfristig 
schädlich für eine flächendeckend hochwertige Versorgung. Die betroffenen 
Akteure sind bereit, an der Weiterentwicklung ihrer Berufe aktiv mitzuwirken. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H.-Yvonne Massuger 
 
1. Vorsitzende  
 
Deutscher Verband für Physiotherapie, LV Hessen e.V. 
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